
Bericht 

des Schweizerischen Bundesgerichts 

über seine Amtstätigkeit 

im Jahre 1991 

vom 20. Februar 1992 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Frau Präsidentin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beehren uns, Ihnen gemäss Artikel 21 Absatz 2 des Bundesgesetzes 

über die Organisation der Bundesrechtspflege über unsere Amtstätigkeit 

im Jahre 1991 Bericht zu erstatten. 

Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau 

Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen 

Hochachtung. 

20. Februar 1992 Im Namen des Schweizerischen Bundesgerichts 

Der Präsident: Patry 

Der Verwaltungsdirektor: Tschümperlin 

Geschäftsbericht 1991 
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BUNDESGERICHT 

A. ALLGEMEINES 

I. Zusammensetzung des Gerichts 

Am 12. Dezember 1990 wählte die Bundesversammlung für 1991 und 1992 
Bundesrichter Robert Patry zum Präsidenten des Bundesgerichts und Bun¬ 
desrichter Jean-François Egli zum Vizepräsidenten des Bundesgerichts. 

Mit Beschlüssen vom 8. November 1990 und 22. Mai 1991 konstituierte sich 
das Bundesgericht wie folgt: 

Abteilungen und Kammern 

I. Oeffentlichrechtliche 
Abteilung 

II. Oeffentlichrechtliche 
Abteilung 

I. Zivilabteilung 

II. Zivilabteilung 

Schuldbetreibungs¬ 
und Konkurskammer 

Kassationshof 

Präsident   Mitglieder 

Egli 

Patry 

Leu 

Junod 

Bigler 

Müller 

Antognini, Kuttler, 
Rouiller, Schmidt (ab 1.7.) 
Pfisterer (bis 31.3.) 
Spühler, Aemisegger 

Brunschwiler, Imer, 
Schmidt (bis 30.6.), Hart¬ 
mann, Betschart, Hunger- 
bühler (ab 1.8.) 

Raschein, Bourgknecht, 
Weibel, Walter, Schneider 

Forni, Lüchinger, Bigler, 
Weyermann, Scyboz 

Weyermann, Scyboz 

Schubarth, Nay, Wipräch- 
tiger, Corboz 

Ausserordentlicher Kassationshof Patry 

Anklagekammer 

Kriminalkammer 

Bundesstrafgericht 

Hartmann 

Egli, Forni, Lüchinger, 
Raschein, Bigler, Weyermann 

Spühler (Vizepräsident), 
Corboz 

Antognini, Leu, Schubarth 

Antognini, Leu, Schubarth, 
Pfisterer (bis 31.3.), 
Weibel, Schneider (ab 22.5.) 
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Bundesgericht 

Kommissionen 

Präsidentenkonferenz : 

Verwaltungskommission: 

Personalrekurskommission: 

Präsident Mitglieder 

Patry Egli, Leu, Junod, Müller 

Forni Hartmann, Wiprächtiger 

Lüchinger Brunschwiler, Bourgknecht 

Die Vereinigte Bundesversammlung nahm am 20. März die Demission von 
Bundesrichter Thomas Pfisterer auf Ende März entgegen; sie bedankte sich 
für die geleisteten Dienste und wählte als neues Gerichtsmitglied Adrian 
Hungerbühler, Ersatzrichter und Rechtskonsulent der Aargauer Regierung, 
Aarau. Ebenfalls unter Verdankung der geleisteten Dienste nahmen die 
Eidgenössischen Räte am 11. Dezember die Demission von Bundesrichter 
Adolf Lüchinger auf Ende Mai 1992 entgegen und wählten als neues Ge¬ 
richtsmitglied Kathrin Klett, Ersatzrichterin und Rechtsanwaltin, 
Pratteln. Gleichentags bestätigten die Eidgenössischen Räte ausserdem 14 
ausserordentliche Ersatzrichter für die Amtsdauer 1992 - 1996: Ferdinand 
Zuppinger, Werner Perrig, Jean-Pierre Pagan, Martin Killias, Sergio 
Bianchi, Christoph Rohner, Hans Feldmann, Jacques Meylan, Rolf Germann, 
Walter Gressly, Jacques Droin, Rudolf Schwager, Lorenz Meyer und Erwin 
Jutzet. Am 19. Juni wurde Michel Féraud als Nachfolger von Bundesrichter 
Hungerbühler zum ordentlichen Ersatzrichter gewählt. 

Das Gericht beförderte die Sekretäre Albert Rey-Mermet, Rolf Küng, 
Joachim Wyssmann und Theo Bopp zu Gerichtsschreibern. Es wählte Giorgio 
Piatti und André Jomini zu Gerichtssekretären sowie Philippe Gardaz, 
Thomas Hugi und Barbara Sabia zu Gerichtssekretären gemäss Bundesbe¬ 
schluss vom 23. März 1984/18. März 1988. Géraldine Godat, Marc Forster, 
Jürg Ruf, Inès Wyler, Andrea Braconi und Markus Redli wurden als wissen¬ 
schaftliche Adjunkte (persönliche Mitarbeiter der Bundesrichter) ange- 
S £6 XXX. • 

Am 25. Juni wählte das Bundesgericht Paul Tschümperlin zu seinem Ver¬ 
waltungsdirektor; am 10. September ernannte die Verwaltungskommission 
Jacques Bühler zum Adjunkten des Verwaltungsdirektors. 

II. Eidgenössische Untersuchungsrichter/Eidgenössische Schätzungskom¬ 
mission und Oberschätzungskommission/Erlasskommission für die direkte 
Bundessteuer 

Heinz Kurt Orgis, Schaffhausen, stellvertretender Präsident der 
Schätzungskommission des 11. Kreises, schied auf Ende Jahr altershalber 
aus. 

III. Geschäftslast/Gerichtsorganisation 

Am 1. Januar sind die vom Gesamtgericht am 6. September 1990 erlassenen 
neuen Bestimmungen des Bundesgerichtsreglements über die Organisation 
der Gerichtsverwaltung in Kraft getreten. Im Verlaufe des Jahres haben 
die neue Verwaltungskommission und der Verwaltungsdirektor die Neuorga¬ 
nisation der verschiedenen Dienste (namentlich der Bibliothek und der 
Dokumentation) an die Hand genommen, um einen möglichst grossen Nutzen 
für die Richter zu erzielen. Ebenso haben sie durch die Vorbereitung 
eines kantonalen Nutzungsplanes aktiv die Bemühungen der eidgenössi¬ 
schen, kantonalen und kommunalen Behörden unterstützt, das Baubewil- 
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ligungsverfahren für die Erweiterung des Bundesgerichtsgebäudes voran¬ 
zubringen. Am 4. Oktober nahmen die eidgenössischen Räte die revidierten 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechts¬ 
pflege (OG) an. Die darin vorgesehenen Massnahmen, die soweit als mög¬ 
lich die Bundesrichter entlasten sollen, werden erst in den kommenden 
Jahren Wirkungen zeitigen können. 

Die Statistiken im Teil C geben über die Geschäftslast Auskunft. Nach¬ 
dem in den beiden Vorjahren eine Zunahme der Neueingänge um zehn bzw. 
acht Prozent zu verzeichnen war, ist im Berichtsjahr ein leichter Rück¬ 
gang um zwei Prozent oder 95 Eingänge festzustellen. 4555 Geschäfte 
gingen beim Bundesgericht neu ein; 4366 konnten erledigt werden. Obwohl 
die Erledigungen gegenüber dem Vorjahr um 114 oder 2,7 Prozent gestei¬ 
gert werden konnten, hielten auch 1991 die Erledigungen mit den Neu¬ 
eingängen nicht Schritt. Auch dieses Jahr müssen deshalb wieder über 
2000 Fälle auf das nächste Jahr übertragen werden. Selbst wenn damit zu 
rechnen ist, dass die zehn im Verlaufe dieses Jahres neu eingestellten 
persönlichen Mitarbeiter der Bundesrichter erst im nächsten Jahr richtig 
eingearbeitet sein werden, kann von der Einstellung dieser zusätzlichen 
Kräfte allein keine dauernde Besserung der Situation erwartet werden. 
Ungeachtet des Entlastungseffekts der am 15. Februar 1992 in Kraft 
tretenden kleinen OG-Revision ist das Bundesgericht nach wie vor der 
Überzeugung, dass es für die Bewältigung der Geschäftslast längerfristig 
unerlässlich ist, eine Totalrevision der Bundesrechtspflege an die Hand 
zu nehmen, durch die insbesondere auch der Zugang zum Gericht in ver¬ 
nünftigen Grenzen beschränkt wird. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, 
dass dem Bundesgericht nach der Wahl von Professor Hans Riemer zum 
Ersatzrichter de facto ein dringend benötigter Ersatzrichter fehlt, da 
Professor Riemer sein Amt gemäss Art. 4 OG nicht ausüben kann, solange 
sein Schwager Dr. Marcel Bertschi als Vertreter der Bundesanwaltschaft 
amtet. Die ordentlichen Ersatzrichter leisteten 1991 total 588 Arbeits¬ 
tage (Vorjahr 640,5), die ausserordentlichen Ersatzrichter 960,5 (Vor¬ 
jahr 920). Dies entspricht bei einem vollen Beschäftigungsgrad 6,17 
Richtern (Vorjahr 6,2). 

Der Personalbestand des Bundesgerichts ist im Berichtsjahr um elf 
Stellen auf 164 angewachsen. Diese Erhöhung ist in erster Linie durch 
die Anstellung der letzten zehn von total 30 persönlichen Mitarbeitern 
der Bundesrichter zurückzuführen. Damit konnte jedem Gerichtsmitglied 
ein fester Mitarbeiter zugeteilt werden. Eine EDV-Stelle ist dem Bundes¬ 
gericht im Zusammenhang mit dem gemeinsamen EDV-Projekt vom Eidgenös¬ 
sischen Versicherungsgericht abgetreten worden. Für das Jahr 1992 haben 
die eidgenössischen Räte dem Bundesgericht die anbegehrten - vornehmlich 
für die wissenschaftlichen Dienste bestimmten - Stellen in der Dezember¬ 
session nicht bewilligt. Insbesondere ist auch für den Verwaltungsdirek¬ 
tor keine neue Planstelle bewilligt worden. 
Mit der Anstellung eines Verwaltungsdirektors und der Erweiterung der 

Direktion um einen Adjunkten konnten bei der Neuorganisation der Bundes¬ 
gerichtsverwaltung weitere Fortschritte erzielt werden. Die Arbeitsab¬ 
läufe und Strukturen der Verwaltungs- und Kanzleidienste werden zur Zeit 
reorganisiert. Im EDV-Bereich schreiten die Vorhaben planmässig voran. 
Es ist vorgesehen, das automatische Suchsystem für den Anwendungsbereich 
Rechtsprechung im Jahre 1992 teilweise in Betrieb zu nehmen. Im Jahre 
1992 wird ferner mit den Vorarbeiten zur Informatisierung der Bibliothek 
begonnen werden. 
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Schliesslich sei erwähnt, dass die Rechnung des Bundesgerichts das Be¬ 
richtsjahr mit Ausgaben in der Höhe von 27 775 799 Franken und Einnahmen 
von 4 647 695 Franken abgeschlossen hat. Das Inkasso der Gerichtsge¬ 
bühren verlief erfreulich; 96,27 Prozent der Forderungen konnten einge¬ 
bracht werden. 

B. RECHTSPRECHUNG 

Am 25. Juni vereinigten sich das Bundesgericht und das eidgenössische 
Versicherungsgericht in Lausanne zu einer gemeinsamen Sitzung (Art. 16 
Abs. 1 OG). In Änderung der Rechtsprechung wurde entschieden, dass bei 
Benützen des Sammelauftragsdienstes der PTT die Frist zur Leistung des 
Kostenvorschusses dann als eingehalten gilt, wenn als Fälligkeitsdatum 
auf dem Datenträger spätestens der letzte Tag der vom Bundesgericht 
festgestellten Frist bestimmt und der Datenträger innerhalb dieser Frist 
der schweizerischen Post übergeben wurde. 

Aus der Rechtsprechung der Abteilungen und Kammern sind folgende Ent¬ 
scheide zu erwähnen: 

I. Erste öffentlichrechtliche Abteilung 

Der Bundesrat erliess am 5. März 1990 eine Verordnung über die Behand¬ 
lung von Staatsschutzakten des Bundes. Danach ist der Bund zur Gewährung 
von Einsicht in solche Akten zuständig, und zwar unabhängig davon, ob 
sie bei der Bundesanwaltschaft oder bei einer kantonalen Behörde aufbe¬ 
wahrt sind. Der Kanton Genf erblickte darin eine Kompetenzanmassung des 
Bundes und reichte gegen diesen beim Bundesgericht eine staatsrechtliche 
Klage ein. Der Bund seinerseits erhob eine solche Klage gegen den Kanton 
Basel-Landschaft, weil dessen Verwaltungsgericht in einem Urteil erklärt 
hatte, es fehle an einer Grundlage für die Verordnung des Bundesrates 
und die Einsicht in die Staatsschutzakten richte sich nach kantonalem 
Recht. Das Bundesgericht wies die Klage des Kantons Genf ab und hiess 
jene des Bundes gut. Es vertrat die Auffassung, der Bund sei für die 
Behandlung der Staatsschutzakten zuständig und er habe sich mit dem Er- 
lass der Verordnung des Bundesrates vom 5. März 1990 im Rahmen seiner 
Zuständigkeit gehalten (BGE 117 Ia 202, 221). Ein Bürger, über den eine 
kantonale Staatsschutzflche angelegt wurde, beschwerte sich ohne Erfolg 
dagegen, dass die kantonale Behörde es abgelehnt hatte, ihm die Namen 
des Informanten der Polizei und einer weiteren, von dieser benützten 
Auskunftsperson bekanntzugeben. Das Bundesgericht mass in Anbetracht der 
Besonderheiten des Falles (unter anderem lagen die umstrittenen Aus¬ 
künfte um mehr als zehn Jahre zurück) dem privaten Interesse der beiden 
Informanten der Polizei in Verbindung mit dem öffentlichen Interesse an 
der Geheimhaltung des ErstInformanten ein grösseres Gewicht bei als dem 
Offenlegungsinteresse des fichierten Bürgers (Urteil vom 18. September). 

Im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle hatte das Bundesgericht zu 
prüfen, ob die Vorschrift eines kantonalen Übertretungsstrafgesetzes, 
die den Teilnehmern an grösseren Veranstaltungen auf öffentlichem Grund 
die Unkenntlichmachung untersagt, mit dem durch die Bundesverfassung und 
die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) gewährleisteten Anspruch 
auf freie Meinungsäusserung und freie Versammlung sowie mit weiteren 
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Grundrechten vereinbar sei. Es bejahte die Frage mit der Begründung, die 
Norm sei namentlich im Hinblick darauf, dass sie Ausnahmen vom Vermum- 
mungsverbot zulasse, einer verfassungs- und konventionskonformen Ausle¬ 
gung zugänglich (Urteil vom 14. November). Wegen Verletzung des An¬ 
spruchs auf einen unbefangenen Richter nach Art. 58 Abs. 1 BV und Art. 6 
Ziff. 1 EMRK hob das Bundesgericht ein kantonales Strafurteil auf, an 
dem ein Richter mitgewirkt hatte, der früher als Generalprokurator tätig 
gewesen war und in dieser Funktion die Möglichkeit gehabt hatte, auf das 
betreffende Strafverfahren Einfluss zu nehmen (BGE 117 Ia 157). Hingegen 
ist es grundsätzlich zulässig, wenn derjenige Richter, der in einer 
Strafsache als Haftrichter tätig war, später auch beim Sachentscheid 
mitwirkt (BGE 117 Ia 182). Der Einleitungsbeschluss zu einer Landum- 
legung und die Abgrenzung des Perimeters betreffen sog. Zivilrechte im 
Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK und müssen daher bei einem Gericht ange¬ 
fochten werden können. Dieser Anforderung genügt das Walliser Landumle- 
gungsdekret nicht, nach welchem der Staatsrat und nicht eine Gerichts¬ 
behörde über Beschwerden im erwähnten Bereich endgültig entscheidet (Ur¬ 
teil vom 6. März). Die gegen einen Zeugen wegen grundloser Verweigerung 
der Aussage ausgefällte unbedingte Haft von drei Tagen ist als straf¬ 
rechtliche Sanktion gemäss Art. 6 Ziff. 1 EMRK zu qualifizieren. Es ver- 
stösst daher gegen diese Vorschrift, wenn die kantonale Behörde beim 
Entscheid über eine solche Strafe keine öffentliche Verhandlung durch¬ 
führt (Urteil vom 30. Oktober). 
Die Stimmberechtigten des bernischen Amtsbezirks Laufen hatten am 12. 

November 1989 ein zweites Mal über den Anschluss an den Kanton Basel- 
Landschaft abzustimmen und sprachen sich mit 4650 Ja gegen 4343 Nein für 
den Beitritt zu diesem Kanton aus. Nachdem der Grosse Rat des Kantons 
Bern am 5. Februar 1990 in Gutheissung von Abstimmungsbeschwerden das 
Ergebnis der Abstimmung aufgehoben hatte, fochten andere Stimmberechtig¬ 
te diesen Entscheid mit Erfolg beim Bundesgericht an. Dieses erklärte, 
es lasse sich mit Blick auf die gesamten Umstände, unter denen sich der 
Urnengang abgespielt habe, nicht sagen, die festgestellten Mängel des 
Abstimmungsverfahrens seien geeignet gewesen, das Abstimmungsergebnis 
derart zu beeinflussen und zu verfälschen, dass es durch die Mängel 
anders ausgefallen wäre als ohne sie, und der Grosse Rat hätte daher das 
Abstimmungsergebnis nicht aufheben dürfen (BGE 117 Ia 41). Eine kantona¬ 
le Volksinitiative, welche die kantonalen Behörden verpflichtet, mit 
allen rechtlichen Mitteln Anlagen für Sonderabfälle im Sinne von Art. 31 
Abs. 5 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) auf ihrem Kantons¬ 
gebiet zu verhindern, widerspricht der Umweltschutzgesetzgebung des Bun¬ 
des und durfte daher ohne Verletzung des Stimmrechts der Bürger als un¬ 
gültig erklärt werden (BGE 117 Ia 147). 

Der Regierungsrat des Kantons Zürich verletzte nach Ansicht des Bun¬ 
desgerichts die Autonomie der Zürcher Gemeinden nicht, als er am 5. 
September 1990 gestützt auf Art. 36 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung (RPG) eine Verordnung über vorläufige Einführungsbestimmun¬ 
gen zum RPG erliess, welche bezweckt, dem Kanton die Kompetenz zur Fest¬ 
setzung von Nutzungsplanen für Anlagen zur Materialgewinnung und Materi¬ 
alablagerung einzuräumen (Urteil vom 19. Juni). Keinen Erfolg hatte die 
Beschwerde gegen einen kantonalen Entscheid, mit dem eine Ausnahmebewil¬ 
ligung nach Art. 24 Abs. 1 RPG für eine Geflügelmasthalle in der Land¬ 
wirtschaftszone erteilt worden war. Das Bundesgericht erachtete die 
Baute deshalb als standortgebunden, weil sie aus betriebswirtschaft¬ 
lichen Gründen zur Sicherung der Existenz des in Frage stehenden Land¬ 
wirtschaftsbetriebs notwendig war (Urteil vom 18. September). Abgewiesen 
wurden zwei Beschwerden, die das Ausführungsprojekt N2 Nordtangente 
"Schlachthofverbindung" in Basel betrafen. Das Bundesgericht gelangte 
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Bundesgericht 

tement nach Ablehnung der Empfehlungen der Kartellkommission durch die 
Beteiligten verfügen muss (Art. 37 Abs. 1 KG), nicht zu kurz bemessen 
ist (Urteil vom 25. Oktober). 
Der Gesetzgeber hat im Milchbeschluss dem Zentralverband Schweizeri¬ 

scher Milchproduzenten (ZVSM) weitreichende Befugnisse betreffend Kon¬ 
summilchversorgung und Milchverarbeitung zugestanden, und der Bundesrat 
hat gestützt auf eine umfassende Delegationsnorm die Sektionen des Zen¬ 
tralverbandes mit der Genehmigung von Milchkauf- und Milchlieferungsver¬ 
trägen beauftragt. Die Übertragung öffentlichrechtlicher Befugnisse an 
den Zentralverband, insbesondere seine Sektionen, die gleichzeitig als 
Privatrechtssubjekte privatwirtschaftlich tätig sind, schafft Interes¬ 
senkonflikte, die an der Verfassungsmässigkeit dieser Ordnung Zweifel 
wecken. Dem Bundesgericht ist allerdings die Überprüfung der Verfas¬ 
sungsmässigkeit des Milchbeschlusses verwehrt (Art. 113 Abs. 3 und Art. 
114bis Abs. 3 BV). Es greift nur unter besonderen Umständen ein. Der 
regionale Milchproduzentenverband hatte in einem Fall die Genehmigung 
eines Milchkaufvertrags verweigert, welchen eine Milchlieferungsgesell¬ 
schaft mit einer Käserei abgeschlossen hatte, weil nicht die Gesell¬ 
schaft, sondern er (der regionale Verband) selber Inhaber der Sammel¬ 
stelle sei. Das Gericht hob einen die Verfügung des Verbandes bestäti¬ 
genden Beschwerdeentscheid des Bundesamtes für Landwirtschaft auf, weil 
die privaten Interessen des Verbandes unmittelbar und offenkundig den 
Interessen anderer Beteiligter entgegenstanden, und überwies die Akten 
zum erstinstanzlichen Entscheid über das Genehmigungsgesuch an den Zen¬ 
tralverband (Urteil vom 6.Juni). 

Zu Recht wurde die Zulassung eines Produktes als Lebensmittel verwei¬ 
gert, das sich zu 70% aus Guar-Gummi, zu 10% aus Apfelpulver und zu 20% 
aus Kartoffelmehl zusammensetzt. Der Guar-Gummi ist ein Ballaststoff. 
Ballaststoffreiche Produkte werden zwar als Speziallebensmittel zugelas¬ 
sen. Das Produkt konnte aber namentlich darum nicht als Lebensmittel 
zugelassen werden, weil es auch Heilwirkungen hat, die gemessen am Bei¬ 
trag zum Aufbau oder Unterhalt des Körpers als überwiegend erscheinen, 
und weil bereits beim Konsum normaler Mengen gesundheitsgefährdende 
Nebenwirkungen auftreten können. Dies sprach für die Unterstellung unter 
das Heilmittelrecht und gegen die Lebensmitteleigenschaft. Der Fall 
illustriert, dass die Grenze zwischen Lebens- und Heilmittel nach der 
Lebensmittelgesetzgebung (wohl auch nach dem Entwurf zum neuen Gesetz) 
nicht leicht zu ziehen ist (Urteil vom 4. November). 

Mit dem in Art. 11 ff. des Lebensmittelgesetzes geregelten Beanstan- 
dungs- und Einspracheverfahren im Untersuchungsstadium hatte sich das 
Gericht in einem andern Fall zu befassen. Dieses Verfahren ist nicht 
leicht mit der heutigen Verwaltungsverfahrensordnung in Einklang zu 
bringen. Namentlich ist unklar, ob es sich bei der Beanstandung (die als 
solche wieder in den Entwurf zum neuen Gesetz aufgenommen wurde) bezie¬ 
hungsweise beim Entscheid über eine dagegen gerichtete Einsprache um 
eine anfechtbare Verfügung handelt. Das Gericht hat dies im zu beur¬ 
teilenden Fall, in dem die Deklaration von Gummi-Bonbons als "kalorien¬ 
reduziert" beziehungsweise "light" beanstandet worden war, bejaht; die 
Beanstandung einer nicht abgeschlossenen Tätigkeit läuft nämlich auch 
ohne entsprechende ausdrückliche Anordnung bereits auf ein Verbot hinaus 
und enthält jedenfalls eine Feststellung der Rechtslage. Der Entscheid 
der kantonalen Regierung musste aufgehoben werden, weil die kantonalen 
Behörden in Verkennung dieses Umstandes die eigentliche Rechtsfrage gar 
nicht umfassend geprüft hatten. Dieser Fall, in dem die Behörden eines 
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Bundesgericht 

Es kommt immer wieder vor, dass ein Arbeitnehmer, der sich selbständig 
machen will, noch vor der Kündigung des Arbeitsverhältnisses Vorberei¬ 
tungen im Hinblick auf seine spätere berufliche Tätigkeit trifft. Das 
kann für den Arbeitgeber Anlass sein, den Arbeitnehmer fristlos zu ent¬ 
lassen. Für ungerechtfertigt hielt das Bundesgericht eine solche Entlas¬ 
sung indessen in einem Fall, in dem der Arbeitnehmer rund ein Viertel¬ 
jahr vor der geplanten Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine Einzel¬ 
firma gegründet hatte, jedoch nicht beabsichtigte, den Arbeitgeber zu 
konkurrenzieren (BGE 117 II 72 Nr. 17). 

Der Mieter hat gegenüber dem Vermieter grundsätzlich für das Verhalten 
seines Untermieters einzustehen. Er haftet deshalb dem Vermieter für den 
Schaden, welcher diesem daraus entsteht, dass der Untermieter nach Been¬ 
digung des Mietverhältnisses die Mietsache nicht zurückgibt, sondern 
weiter benutzt (BGE 117 II 65). Der Vermieter darf einen Ersatzmieter 
ablehnen, der lediglich dazu bereit ist, einen erheblich niedrigeren als 
den bisherigen Mietzins zu zahlen. Das gilt auch dann, wenn der Mieter 
bereit ist, den Zinsunterschied bis zum Ablauf der vereinbarten Ver¬ 
tragsdauer direkt an den Vermieter zu leisten (BGE 117 II 156). Gemäss 
neuem Mietrecht entscheidet zuerst eine Schlichtungsbehörde über das 
Begehren des Mieters um Erstreckung des Mietverhältnisses. Danach muss 
die unterlegene Partei den Richter anrufen. Entscheide, die in diesem 
Verfahren ergehen, sind nicht Rechtsmittelentscheide, sondern stellen 
erstinstanzliche Urteile dar. Sieht ein Kanton (wie im beurteilten Fall 
Obwalden) ein unteres Gericht als einzige kantonale Instanz für die 
Beurteilung solcher Streitigkeiten vor, so hat das gemäss Art. 48 Abs. 2 
lit. a OG zur Folge, dass solche Urteile auch dann nicht mit Berufung 
beim Bundesgericht angefochten werden können, wenn der Streitwert 8'000 
Franken übersteigt (Urteil vom 15. Oktober). Noch nach altem Recht zu 
beurteilen hatte das Bundesgericht die Anforderungen an die Begründung 
einer Mietzinserhöhung. Eine solche Begründung hat klar zu sein und soll 
es dem Mieter ermöglichen, sich ein Bild über Tragweite und Berechtigung 
der Erhöhung zu machen. Der Vermieter kann deshalb Herabsetzungsan¬ 
sprüche des Mieters, die sich aus Senkungen des Hypothekarzinses erge¬ 
ben, nicht stillschweigend mit Erhöhungsfaktoren verrechnen. Er hat 
vielmehr ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass er die Hypothekarzinsver¬ 
änderungen als abgegolten betrachte. Das gilt auch, wenn sich der Ver¬ 
mieter auf die Anpassung an die Orts- und Quartierüblichkeit beruft 
(Urteil vom 28. August). 
Im Gebiet des Immaterialgüterrechtes hatte das Bundesgericht schliess¬ 

lich über einen Streit zwischen zwei Herstellern von Mineralwasser zu 
urteilen, welche beide die Bezeichnung "Vais" oder "Valser" markenmässig 
gebrauchen wollten. Das Gericht bejahte zwar grundsätzlich die Schütz- 
barkeit einer Ortsbezeichnung als Marke für Mineralwasser, aber nur 
unter der Voraussetzung, dass sich eine solche Bezeichnung als Hinweis 
auf einen bestimmten Hersteller im Verkehr durchgesetzt hat (BGE 117 II 
Nr. 58). Unter dem Gesichtspunkt des Verbotes unlauteren Wettbewerbes 
nicht zu beanstanden ist die von der Mercedes-Benz AG angebotene 
"Touring Garantie". Eine Klage des Touring Clubs der Schweiz, welcher 
die Verwendung der Bezeichnung "Touring" verbieten wollte, wurde im 
wesentlichen mit der Begründung abgewiesen, beim Ausdruck "Touring" 
handle es sich um eine Sachbezeichnung, die für alle Wettbewerbsteilneh¬ 
mer freizuhalten sei; im übrigen seien sowohl die Dienstleistungen des 
TCS an sich wie auch die Idee der Pannenhilfe wettbewerbsrechtlich nicht 
geschützt (BGE 117 II 199). Das Projekt der Sekundarschulgemeinde Rap- 
perswil-Jona, das Flachdach ihres Schulhauses durch Aufsetzen eines 
Giebeldaches zu sanieren und die Fassaden mit einer Aussenisolation zu 

347 



Bundesgericht 

versehen, stiess auf den Widerstand der Architekten, welche das Gebäude 
ursprünglich entworfen hatten. Das Bundesgericht ging davon aus, es 
handle sich beim Schulhaus um ein urheberrechtlich schützbares Werk, 
verneinte aber aufgrund einer Abwägung der sich gegenüberstehenden In¬ 
teressen eine Möglichkeit der Architekten, sich gestützt auf ihre Ur¬ 
heberpersönlichkeitsrechte gegen die geplanten Veränderungen am Schul¬ 
haus zur Wehr zu setzen (Urteil vom 24. September). 

IV. Zweite Zivilabteilung 

Wer durch Tatsachendarstellungen in periodisch erscheinenden Medien in 
seiner Persönlichkeit unmittelbar betroffen wird, hat Anspruch auf Ge¬ 
gendarstellung. Verhindert das Medienunternehmen die Ausübung des Gegen¬ 
darstellungsrechts, so kann der Betroffene den Richter anrufen. Dieser 
darf und muss den Text der Gegendarstellung abändern, wenn dies nötig 
ist, um ihn den gesetzlichen Anforderungen anzupassen, sofern die Ände¬ 
rungen ohne weiteres vorgenommen werden können. Der geänderte Text darf 
jedoch inhaltlich nicht über die Aussagen hinausgehen, die bereits im 
Text enthalten waren, der dem Medienunternehmen vorlag (BGE 117 II 1). 
Obwohl der Richter seinen Entscheid über die Gegendarstellung nach Art. 
281 Abs. 3 ZGB unverzüglich zu fällen hat, muss er doch das beklagte 
Medienunternehmen anhören (BGE 117 II 115). 

Gemäss Art. 153 Abs. 2 ZGB wird eine Rente, die einem Ehegatten bei 
der Scheidung wegen Bedürftigkeit zugesprochen worden ist (Art. 152 
ZGB), auf Verlangen des Pflichtigen Ehegatten aufgehoben oder herabge¬ 
setzt, wenn die Bedürftigkeit nicht mehr besteht oder in erheblichem 
Mass abgenommen hat. Seit langem lässt die bundesgerichtliche Rechtspre¬ 
chung zu, dass auch eine Rente nach Art. 151 Abs. 1 ZGB, soweit sie zur 
Abgeltung des Verlustes des ehelichen Unterhaltsanspruchs bestimmt ist, 
herabgesetzt oder aufgehoben werden kann, wenn die Lage des Pflichtigen 
sich wesentlich verschlechtert hat. Nunmehr hat das Bundesgericht ent¬ 
schieden, eine solche Unterhaltsersatzrente könne auch wegen einer Ver¬ 
besserung der wirtschaftlichen Lage des Berechtigten herabgesetzt wer¬ 
den, sofern diese Änderung erheblich und von Dauer sei und überdies im 
Zeitpunkt der Scheidung nicht habe vorausgesehen werden können (BGE 117 
II 121 und Urteil vom 31. Oktober). 
Nach Art. 374 Abs. 1 ZGB darf eine Person wegen Verschwendung, Trunk¬ 

sucht, lasterhaften Lebenswandels oder der Art und Weise ihrer Vermö¬ 
gensverwaltung nicht entmündigt werden, ohne dass sie vorher angehört 
worden ist. Diese Vorschrift, die grundsätzlich auch bei der Entmündi¬ 
gung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwäche gilt, ist verletzt, 
wenn die Anhörung durch einen in der Sache selbst nicht entscheidungs- 
befugten Beamten erfolgt. Ein Anspruch auf Anhörung durch die gesamte 
entscheidende Behörde besteht dagegen nicht (BGE 117 II 132). Die 
gleichen Regeln gelten im Verfahren der Aufhebung der Vormundschaft 
(Urteil vom 12. September). 
Auf dem Gebiet des Erbrechts gaben erneut Formfragen Anlass zu mehre¬ 

ren Entscheiden. In Analogie zu seinem Entscheid aus dem Vorjahr betref¬ 
fend die Angabe eines falschen Datums auf der Testamentsurkunde ent¬ 
schied das Bundesgericht, dass auch eine formell zwar vollständige, 
inhaltlich aber unrichtige Ortsangabe (Angabe des Wohnortes statt des 
Errichtungsortes) nicht zur Ungültigkeit des Testaments führt (BGE 117 
II 145). Als ungültig ist dagegen ein Testament anzusehen, dessen Da¬ 
tumsangabe unvollständig ist, indem jeglicher Hinweis auf das Errich¬ 
tungsjahr fehlt (Urteil vom 31. Oktober). Sind auf demselben Blatt zwei 
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letztwillige Verfügungen (und nicht blosse erläuternde Zusätze) eigen¬ 
händig niedergeschrieben, aber nur die erste und nicht auch die zweite 
Verfügung mit dem Errichtungsort versehen worden, so erfüllt die zweite 
Verfügung die Formerfordernisse des Art. 505 Abs. 1 ZGB nicht (BGE 117 
II Nr. 47) 

Aus dem Bereich des internationalen Privatrechts sind folgende Fälle 
hervorzuheben: Nach Art. 32 IPRG hat die kantonale Aufsichtsbehörde über 
die Eintragung einer ausländischen Entscheidung oder Urkunde über den 
Zivilstand in die Zivilstandsregister zu befinden. Ihre Verfügung steht 
jedoch einer Statusklage, mit der die Löschung oder die Abänderung der 
Eintragung eines ausländischen Scheidungsurteils angestrebt wird, nicht 
entgegen (BGE 117 II 11). Eine auf den Philippinen ausgesprochene Adop¬ 
tion kann nicht als Volladoption im schweizerischen Familienregister 
eingetragen werden, weil das philippinische Recht gewisse erbrechtliche 
Beziehungen des Adoptivkindes zu den natürlichen Eltern weiterbestehen 
lässt (BGE 117 II Nr. 62). Für die internationale Zuständigkeit der 
schweizerischen Gerichte für Klagen auf Abänderung eines Scheidungsur¬ 
teils hinsichtlich der Kinderzuteilung ist der gewöhnliche Aufenthalt 
des Kindes massgebend. Dass in der Schweiz ein neuer Aufenthaltsort 
begründet worden ist, darf nicht leichthin angenommen werden, wenn das 
Kind dem Elternteil, dem die elterliche Gewalt zusteht, gegen dessen 
Willen vom andern Elternteil entzogen worden ist (BGE 117 II Nr. 61). 
Die Verletzung von öffentlichrechtlichen Bestimmungen eines Staatsver¬ 
trags bzw. von Regeln des Völkergewohnheitsrechts ist in einer an sich 
berufungsfähigen Streitsache mit dem Rechtsmittel der Berufung, nicht 
mit demjenigen der Staatsvertragsbeschwerde zu rügen (BGE 117 Ia 81). 

Erneut hatte sich das Bundesgericht mit den Bundesbeschlüssen vom 6. 
Oktober 1989 betreffend Massnahmen gegen die Bodenspekulation zu befas¬ 
sen. Nach Art. 4 Abs. 1 lit. c des Sperrfristbeschlusses (BBSG) ist eine 
Veräusserung vor Ablauf der Sperrfrist unter anderem dann zu bewilligen, 
wenn der Veräusserer das Grundstück als Bauland oder zum Umbau erworben 
hat und selbst oder durch Dritte massgeblich an der Planung, der Er¬ 
schliessung des Grundstücks oder der Erstellung des Baus mitgewirkt hat. 
Ein Umbau im Sinne dieser Bestimmung liegt in der Regel nur vor, wenn 
damit neuer Wohn- oder Geschäftsraum geschaffen bzw. nicht mehr verwend¬ 
barer seiner Zweckbestimmung wieder zugeführt oder gefährdeter Wohn¬ 
oder Geschäftsraum erhalten wird (BGE 117 II 170). Anderseits ist die 
Mitwirkung an der Erschliessung dann erheblich, wenn sie es ermöglicht, 
neuen Wohn- oder Geschäftsraum zu schaffen; das Vorliegen einer Baube¬ 
willigung ist in diesem Fall anders als bei der blossen Mitwirkung an 
der Planung für die Bewilligung der vorzeitigen Veräusserung nicht er¬ 
forderlich (BGE 117 II 179). Eigennutzung, die nach Art. 4 Abs. 1 lit. b 
BBSG ebenfalls eine Veräusserung vor Ablauf der Sperrfrist erlaubt, ist 
schliesslich nur dann gegeben, wenn der Verkäufer die Liegenschaft wäh¬ 
rend mindestens zwei Jahren als Eigentümer, nicht bloss als Mieter, 
bewohnt hat (BGE 117 II 170). 

V. Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 

Es kann vorkommen, dass ein Rekurrent recht bekommt, dessen Wider¬ 
borstigkeit der Aufsichtsbehörde sehr wohl bekannt ist: Einem Schuldner 
wurde - nachdem er am Telefon einmal mehr zu verstehen gegeben hatte, 
dass er die Annahme verweigern werde - der Zahlungsbefehl in den Brief¬ 
kasten gelegt. Solches Vorgehen erlaubt die gesetzliche Vorschrift 
(Art. 72 SchKG) nicht; nötigenfalls ist für die Zustellung die Hilfe der 
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Bundesgericht 

fehl, anstelle der Haft verfügte andere Sicherungsmassnahmen, die Si¬ 
cherstellung von Gegenständen und Vermögenswerten, die Verweigerung der 
Haftentlassung durch das Bundesamt für Polizeiwesen sowie die Verweige¬ 
rung einer Entschädigung für ungerechtfertigte Haft und andere Nach¬ 
teile. Die Zuständigkeit zur Beurteilung von Haftentlassungsgesuchen 
gilt für das ganze Auslieferungsverfahren, sofern nicht das Bundesge¬ 
richt (I. öffentlichrechtliche Abteilung) bereits mit einer Verwaltungs¬ 
gerichtsbeschwerde gegen die Auslieferung oder (aufgrund des politischen 
Charakters der Auslieferungstat) mit dem Auslieferungsbegehren selbst 
befasst ist. In der Regel dauert die Auslieferungshaft während des 
ganzen Auslieferungsverfahrens. Sie ist ausnahmsweise aufzuheben, wenn 
der Verfolgte sich voraussichtlich der Auslieferung nicht entzieht und 
die Strafuntersuchung nicht gefährdet oder unverzüglich einen Alibi- 
Beweis erbringen kann, wenn er nicht hafterstehungsfähig ist, wenn das 
Auslieferungsersuchen und die Unterlagen nicht rechtzeitig eingehen, 
sich die Auslieferung nicht als offensichtlich unzulässig erweist, die 
Auslieferung abgelehnt wird oder der ersuchende Staat den Auszuliefern¬ 
den nicht innert nützlicher Frist übernimmt; diese Aufzählung ist nicht 
abschliessend (Urteil vom 4. Oktober). 
Einige Beachtung in der Presse fand ein weiterer Entscheid aus dem Ge¬ 

biet der Auslieferung. Der Beschwerdeführer, türkischer Staatsangehöri¬ 
ger, hatte sieben Jahre in türkischen Gefängnissen verbracht und war 
dort schweren Folterungen ausgesetzt, bevor ihm die Flucht nach Deutsch¬ 
land gelang; seither leidet er an einem post traumatischen Foltersyndrom. 
Der Beschwerdeführer war in Deutschland als Flüchtling anerkannt und 
verfügte über einen entsprechenden Ausweis. Dennoch war er durch Inter¬ 
pol Ankara zur Fahndung und Festnahme zwecks Auslieferung ausgeschrieben 
und durch die Schweizer Behörden bei seiner Einreise von Deutschland in 
die Schweiz in Auslieferungshaft genommen worden. Im Fahndungsersuchen 
wurden dem Beschwerdeführer Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereini¬ 
gung, Mord, bewaffneter Raub und ein Bombenanschlag zur Last gelegt 
sowie vorgeworfen, auf ein Polizeifahrzeug geschossen und dabei einen 
Polizisten verletzt zu haben. Das Bundesamt für Polizeiwesen gab dem 
Gesuch nicht statt, da die im Ersuchen erhobenen Vorwürfe sehr klar als 
relativ-politische Delikte zu werten seien, für welche nach ständiger 
Praxis die Auslieferung nicht gewährt werden könne; ob über diese Frage 
nicht die I. öffentlichrechtliche Abteilung des Bundesgerichts erstin- 
stanzlich hätte entscheiden müssen, liess die Anklagekammer offen. Ge¬ 
stützt auf das Rechtshilfegesetz hatte der Verfolgte für die erlittene 
Auslieferungshaft, die sich im nachhinein als ungerechtfertigt erwies, 
Anspruch auf eine Entschädigung durch den Bund, da er das Verfahren 
nicht mutwillig verlängert oder erschwert hatte. Bei der Bemessung der 
Entschädigung wurde der gesundheitlichen (insbesondere psychischen) 
Situation des Beschwerdeführers Rechnung getragen, für den die 27tägige 
Auslieferungshaft eine schwere Verletzung in seinen persönlichen Ver¬ 
hältnissen darstellte; sie hielt sich im übrigen im Rahmen vergleich¬ 
barer Fälle (BGE 117 IV 209). 
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C. STATISTIK 

I. ZAHL OBD ABT DER GESCHÄFTE 

Satur dar Streitsache Erledi¬ 
gungen 

{Ver¬ 
trag 
von 
1990 

Ein¬ 
gang 

1991 

Total m- . 
hangig 

Er-   Über- 
ledigt trag 

auf 
1991  1992 

Ausgang des Verfahrens 
Ab-Nicht- Ab-   Gut- 
schrei-ein-  wei-  heis- 
bungen treten sung  sung 

Rück¬ 
wei¬ 
sung 

Fest¬ 
stel¬ 
lung 

Über¬ 
wei¬ 
sung 

Art dar 
Zirku¬ 
lations- 
weg 

Erledigung 
Sit- Prasi- 

- zung dial- 
verf. 

HittJ.. Mittl. 
Prozess Bedakt. 
Dauer  Dauer 
Tage   Tage 

I.  STAATSRECHTLICHE STREITIGKEITEN 

1. Staatsrechtliche Klagen 
2. Beschwerden wegen Verletzung 

verfassungsaassiger Rechte 
3. Uebrige Staatsr. Beschwerden 
4. Revisions- Erlauterungs- und 

Moderationsbegehren 

1 

1783 
58 

38 

5 

889 
33 

14 

4 

1977 
56 

39 

9 

2866 
89 

53 

6 

1883 
52 

42 

3 

983 
37 

11 

1    1 

188   532 
9     9 

1    18 

3 

938 
31 

20 

1 

222 
3 

3 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

3 
0 

0 

1 

1641 
37 

40 

4 

114 
11 

1 

1 

128 
4 

1 

529 

170 
246 

98 

93 

39 
48 

24 

II. VEEWALTÜNGSRECHTLICHE STREI¬ 
TIGKEITEN 

1. Verwaltungsrechtliche Klagen 
2. Verwaltungsgerichtsbeschwerden 
3. Revisions- Erlauterungs- und 

Moderationsbegehren 

25 
812 

10 

100 
521 

6 

16 
876 

9 

116 
1397 

15 

39 
756 

10 

77 
641 

5 

33     0 
108   108 

2     0 

5 
380 

7 

0 
156 

1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

1 
4 

0 

29 
544 

8 

5 
126 

1 

5 
86 

1 

607 
235 

101 

13 
38 

12 

III.ZIVILSACHEN 

1. Direkte Prozesse 
2. Berufungen 
3. Nichtigkeitsbeschwerden 
4. Andere Zivilrechtsmittel 
5. Revisionsbegehren, usw. 

19 
623 

7 
0 

11 

19 
260 

5 
0 
7 

11 
619 

8 
0 
9 

30 
879 
13 
0 

16 

9 
586 
10 
0 

14 

21 
293 

3 
0 
2 

4     0 
40   145 
3     4 
0 0 
1 2 

2 
323 

2 
0 

11 

3 
75 
1 
0 
0 

0 
3 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
477 

7 
0 

14 

5 
86 
1 
0 
0 

4 
23 
2 
0 
0 

704 
170 
105 

0 
76 

19 
48 
54 
0 

27 

IV. STRAFRECHTSPFLEGE 

1. Nichtigkeitsbeschwerden 
2. Revisionsbegehren, usw. 
3. Anklagekanaer 
4. Bundesstrafgericht 
5. Ausserordentlicher Kassationshof 

580 
7 

58 
2 
0 

252 
3 
6 
0 
0 

671 
6 

61 
0 
0 

923 
9 

67 
0 
0 

691 
9 

61 
0 
0 

232 
0 
6 
0 
0 

209   111 
0     4 
9    11 
0     0 
0     0 

265 
5 

33 
0 
0 

97 
0 
8 
0 
0 

9 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

465 
9 

58 
0 
0 

45 
0 
0 
0 
0 

181 
0 
3 
0 
0 

129 
101 
27 
0 
0 

20 
13 
4 
0 
0 

V.  SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURS- 
WESEN 

1. Beschwerden und Rekurse 
2. Revisions- und Erlauterungs- 

gesuche 

213 

3 

9 

2 

189 

4 

198 

6 

192 

6 

6 

0 

2    86 

0     6 

97 

0 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

192 

6 

0 

0 

0 

0 

21 

53 

19 

20 

VI. FREIWILLIGE GERICHTSBARKEIT 2 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1) Sprache des Urteils: - Deutsch: 2689 (61,6 %) - Französisch: 1295 (29,7 %) - Italienisch: 382 (8,7 %) 

Davon sistiert: 192 



ZZ. AUSWERTUNG DER TABELLE Z BETREFFEND GESCHAFTSLAST (Zahlen 1990 in Klammern) 

Uebe rtrag Neueingänge Total Erledigt Uebertrag 

von 1990 anhängig auf 1992 (auf 1991) 

Staats recht1iche 

Streitigkeiten 941 (740)  + 27.2 % 2076 (2081) - 0.2 % 3017  (2821)  + 6.9 % 1983 (1880)  + 5.5 % 1034   (941)  + 9.9 % 

Verwaltungsrechtliche 

Streitigkeiten 627 (504)  + 24.4 % 901 (970) - 7.1 % 1528  (1474)  + 3.7 % 805 (847)  - 5.0 % 723   (627) + 15.3 % 

Zivilsachen 291 (312)   - 6.7 % 647 (639) + 1.3 % 938   (951)  - 1.4 % 619 (660)  - 6.2 % 319   (291)  + 9.6 % 

Strafrechtspflege 261 (170)  + 53.5 % 738 (738) - 999   (908) + 10.0 % 761 (647) + 17.6 % 238   (261)  - 8.8 % 

Schuldbetreibungs- und 

Konkurswesen 11 (7) 193 (220) - 12.3 % 204   (227) - 10.1 % 198 (216)  - 8.3 % 6    (11) 

Freiwillige Gerichts¬ 

barkeit 0 (0) 0 (2) - 0     (2) 0 (2) 0     (0) 

TOTAL 2131 (1733)  + 23.0 * 4555 (4650) - 2.0 % 6686  (6383)  + 4.7 « 4366 (4252)  + 2.7 % 2320  (2131)  + 8.9 * 

TOTAL 1970 532 1932 2464 1715 794 



Bunde s ge r i cht 

III- ZAHL UND ART DER GESCHAFTE NACH ABTEILUNGEN 

Uebertrag  Neuein- 

von 1990    gänge 

Total  Erledigt Uebertrag 

auf 1992 

I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG (7 Mitglieder) 

- Staatsrechtliche Klagen 5 

- Staatsr. Beschw. wegen Verl. verf. Rechte 392 

- Uebrige staatsrechtliche Beschwerden      25 

- Verwaltungsrechtliche Klagen 2 

- Verwaltungsgerichtsbeschwerden 220 

- Revisions-, Erlauterungs- und             8 

Moderationsbegehren   

2 7 6 1 

795 1187 736 451 

39 64 38 26 

1 3 0 3 

284 504 235 269 

1148 1800 

II . ZIVILABTEILUNG (6 Mitglieder) 

Zivilrechtliche Direktprozesse 

Berufungen 

Zivilrechtliehe Nichtigkeitsbeschwerden 

Staatsrechtliche Klagen 

242 

4 

108 

5 

0 

- Staatsr. Beschw. wegen Verl. verf. Rechte 119 

- Uebrige staatsrechtliche Beschwerden 2 

- Varwaltungsrechtliche Klagen 1 

- Verwaltungsgarichtsbeschwerden 28 

- Schuldbetreibungs- und Konkurssachen 9 

- Revisions-, Erlauterungs- und Mode- 10 

rationsbegehren                  

706 

1 

247 

4 

1 

415 

0 

0 

32 

189 

18 

948 

5 

355 

9 

1 

534 

2 

1 

60 

198 

28 

286 907 1193 

KASSATIONSHOF (5 Mitglieder) 

- Nichtigkeitsbeschwerden 

- Staatsrechtliche Beschwerden 

- Verwaltungsgerichtsbeschwerden 

- Revisions-, Erlauterungs- und Mode 

rationsbegehren 

ANKLAGEKAMMER 

BUNDESSTRAFGERICHT 

AUSSERORDENTLICHER KASSATIONSHOF 

FREIWILLIGE GERICHTSBARKEIT 

1038 

665 

2 

231 

7 

0 

416 

2 

0 

39 

192 

25 

914 

762 

0 0 0 0 0 

Rechte 244 353 597 335 262 

ien       1 0 1 0 1 

97 15 112 39 73 

232 382 614 323 291 

5 6 11 11 0 

652 

II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG (6 Mitglieder 

- Staatsrechtliche Klagen 

- Staatsr. Beschw. wegen Verl. verf. Rechte 244 

- Uebrige staatsrechtliche Beschwerden 

- Verwaltungsrechtliche Klagen 

- Verwaltungsgerichtsbeschwerden 

- Revisions-, Erlauterungs- und 

Moderationsbegehren 

- Zivilrechtliche Direktprozesse     

583     759    1342     709     633 

I.  ZIVILABTEILUNG (6 Mitglieder) 

- Zivilrechtliche Direktprozesse 11       7      18       6      12 

- Berufungen 152     372     524     355     169 

- Zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerden    0       4       4       3       1 

- Staatsrechtliche Klagen 0       110       1 

- Staatsr. Beschw. wegen Verl. verf. Rechte  58     276     334     253      81 

- Uebrige staatsrechtliche Beschwerden       5      17      22      12      10 

- Verwaltungsrechtliche Klagen 0       0       0       0       0 

- Verwaltungsgerichtsbeschwerden 11      21      32      26       6 

- Revisions-, Erlauterungs- und             5       8      13      10       3 

Moderationsbegehren  

283 

3 

124 

2 

1 

118 

0 

1 

21 

6 

3 

279 

252 671 923 691 232 

76 138 214 143 71 

30 157 187 133 54 

le- 4 8 12 12 0 

362 974 1336 979 357 

6 61 67 61 6 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

GESAMTTOTAL 2131 4555 6686 4366 2320 



Bundesgericht 

IV. ART UND ZAHL DEB ERLEDIGTEN GESCHAFTE NACH MATERIEN 

A. Staats- und Verwaltungsrecht 

Staats- Staats- Verw.   Verwal- 

rechtl.  rechtl.  rechtl. tungsge- 

Klagen  Beschw.  Klagen  richtsb. 

Revisionen 

usw.    Total 

Aus Art. 4 BV abgeleitete Rechte (ohne 

Willkür) 

Persönliche Freiheit 

Vereins- und Versammlungsfreiheit 

Meinungsäusserungsfreiheit, Pressefrei¬ 

heit Glaubens- und Gewissensfrei¬ 

heit, 

Kultusfreiheit 

Bürgerrecht, Niederlassungsfreiheit, 

Fremdenpolizei, Asylrecht 

Staatshaftung 

Politische Rechte 

Beamtenrecht 

Gemeindeautonomie 

Andere Grundrechte (inkl. derogato- 

rische Kraft des Bundesrechts und 

Prinzip der Gewaltenteilung, so¬ 

weit nicht nachfolgend separat 

aufgeführt) 

95 

64 

1 

101 

66 

1 

0 18 0 63 1 82 

0 5 34 4 0 43 

0 46 0 0 0 46 

0 39 5 9 0 53 

15 17 

Eigentumsgarantie 

Stiftungsaufsicht 

Bäuerlicher Grundbesitz 

Erwerb von Grundstücken durch Per¬ 

sonen im Ausland 

Zivilstandsregister 

Grundbuch 

Schiffsregister 

Handelsregister 

Marken- und Patentregister 

Zivilprozess 

Strafprozess 

Verwaltungsverfahren 

Zuständigkeitsfragen, Garantie des 

Wohnsitzrichters und des ver- 

fassungsmässigen Richters 

Zwangsvollstreckung 

Schiedsgerichtsbarkeit 

Auslieferung 

Internationale Rechtshilfe 

Kantonales Straf- und Verwaltungs¬ 

strafrecht 

9 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

269 

322 

15 

0 

4 

7 

10 

4 

13 

1 

9 

4 

0 

0 

9 

1 10 

0 4 

1 8 

3 13 

0 4 

0 14 

0 1 

0 9 

0 4 

7 276 

1 333 

4 40 0 0 0 44 

0 25 0 0 1 26 

0 13 0 0 0 13 

0 0 0 27 3 30 

Primarschule 

Mittelschule 

Hochschule 

Berufsbildung 

Filmwesen 

Sprachenfreiheit 

Natur- und Heimatschutz 

Tierschutz 

0 5      0 0 0 5 

0 5      0 0 0 5 

0 10 0 0 1 

0 10 1 0 2 

0 0       0 0 0 0 

0 0       0 0 0 0 

0 0       0 2 0 2 

0 2       0 1 0 3 

Uebertrag 1009 39 216 35 1305 

357 



Bundesgerieht 

A. Staats- und Verwaltungrecht 

Staats.  Staats.  Verw.  Verwal- 

rechtl.  rechtl.  rechtl. tungsge- Revisionen 

Klagen  Beschw.  Klagen richtsb.  usw. Total 

Uebertrag 1009 39 216 35 1305 

GesamtVerteidigung 

Militärische Landesverteidigung 

Zivilschutz 

Wirtschaftliche Verteidigung 

Subventionen 

Zölle 

Direkte Steuern 

Stempelabgaben 

Warenumsatzsteuer 

Verrechnungssteuer 

Militärpflichtersatz 

Doppelbesteuerung 

Andere Abgaben 

Abgabefreiheit und Abgabeerlass 

Raumplanung 

Bodanverbesserungen (Meliorationen) 

Baurecht 

Enteigung (Expropriation) 

Energie 

Strassenwesen (inkl. Strassenver¬ 

kehr) 

Eisenbahn 

Luftfahrt 

Post-, Telegraph- und Telephonver¬ 

kehr 

0 0 0 0 0 0 

0 2 0 1 0 3 

0 1 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 1 

0 1 0 14 0 15 

0 0 0 5 0 5 

0 83 0 93 3 179 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 19 0 19 

0 0 0 3 0 3 

0 0 0 5 0 5 

0 12 0 0 0 12 

0 48 0 1 1 50 

0 3 0 4 0 7 

0 84 0 46 0 130 

0 24 0 1 0 25 

0 83 0 9 1 93 

0 6 0 46 0 52 

0 4 0 0 0 4 

0 8 0 126 0 134 

0 1 0 10 0 11 

12 12 

Medizinalberufe 

Umweltschutz, Gewässerschutz 

Krankheitsbekämpfung 

Lebensmittelpolizai 

Arbeitsgesetzgebung 

Sozialversicherungen, berufliche 

Vorsorge 

Familienzulagen 

Wohnbau- und Eigentumsförderung 

Fürsorge 

4 

6 

0 

1 

0 

11 

3 

0 

3 

3 

21 

0 

9 

1 

2 

0 

0 

1 

7 

27 

0 

10 

1 

14 

3 

0 

4 

Handels- und Gewerbefreiheit 

Freie Berufe 

Preisüberwachung 

Landwirtschaft 

Forstwesen 

Jagd und Fischerei 

Lotterien, Münzwesen, Edelmetalle 

Banken und Anlagefonds 

PrivatvarSicherungen 

Aussenhandel 

28 

27 

0 

5 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

22 

28 

1 

0 

10 

0 

1 

28 

28 

0 

28 

31 

1 

1 

10 

0 

1 

TOTAL 1462 39 716 43 2266 

358 



Bundesgericht 

B. Zivilrecht 

Nichtig- Staats-  Verwal- 

Direkt- Beru- keitsbe-  rechtl.   tungsge- 

prozesse fungen schwerden Beschw.   richtsb. 

Revi¬ 

sionen 

usw.    Total 

PERSONENRECHT 

Persönlichkeitsschutz 

Namensrecht 

Vereine 

Stiftungen 

ANDERE FÄLLE 

0 6 0 2 0 0 8 

0 3 0 0 0 0 3 

0 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 1 0 0 1 

FAMILIENRECHT 

Eheschliessung 

Ehescheidung und Ehetrennung 

Wirkungen der Ehe und Güterrecht 

KindesVerhältnis 

Vormundschaft 

Andere Fälle 

0 1 0 1 1 0 3 

0 82 1 69 0 5 157 

0 1 1 2 0 0 4 

0 9 1 11 0 0 21 

0 37 1 16 0 2 56 

ERBRECHT 

Verfügungen von Todes  wegen 0 4 
Erbgang,  Eröffnung u.  Wirkungen 0 7 
Teilung 0 13 

1 

3 

10 

5 

11 

25 

SACHENRECHT 

Grundeigentum u. Fahrniseigentum. 

Dianstbarkeiten 

Grundpfand und Fahrnispfand 

Besitz und Grundbuch 

Andere Fälle 

0 20 1 23 1 0 45 

0 11 1 3 0 0 15 

0 5 0 5 0 0 10 

0 4 0 9 2 0 15 

Bäuerlicher Grundbesitz 

Erwerb von Grundstücken durch 

Personen im Ausland 

OBLIGATIONENRECHT 

Kauf, Tausch, Schenkung 

Miete und Pacht 

Arbeitsvertrag 

Werkvertrag 

Auftrag und übrige Verträge 

Gesellschaftsrecht 

Wertpapierrecht 

Haftpflichtrecht 

Übriges Obligationenrecht 

1 55 0 3 0 1 60 

0 59 2 12 0 0 73 

0 44 0 16 0 0 60 

1 39 0 1 0 0 41 

0 71 0 14 0 1 86 

1 18 1 3 1 0 24 

0 1 0 0 0 0 1 

0 15 0 1 0 0 16 

VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT 

Uebertrag 545 213 11 15 796 
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Bundesgericht 

B. Zivilrecht 

Nichtig- Staats- 

Direkt Beru- keitsbe- rechtl. 

prozesse fungen schwerden Beschw. 

Verwal-  Revi- 

tungsge- sionen 

richtsb.  usw.   Total 

Uebertrag 545 213 11 15 796 

HAFTPFLICHT AUSSERHALB DES 

OBLIGATIONENRECHTS 

IMMATERIALGUETERRECHT 

Marken und Muster 

Erfindungspatente 

Urheberrecht 

UNLAUTERER WETTBEWERB 

KARTELLRECHT 

SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS 14 116 135 

UEBRIGES ZIVILRECHT 

STAATSHAFTUNG 

TOTAL 586 10    330 12 20 967 

C. Schuldbetreibungs— und 

Konkurskauer 

Beschwerden und Andere SchKG  Revisionen Total 

Rekurse n. Art. 19 SchKG  Rechtsmittel  usw. 

Schuldbetreibungs- und Kon¬ 

kurswesen 

Sanierungen 

Gläubigerversammlung 

189 

0 

0 

198 

0 

0 

TOTAL 189 198 

D. Anklagekaaaier 
Gesuche und Revi sionen Total 

Beschwerden usw. 

28 0 28 

5 0 5 

14 0 14 

14 0 14 

Gerichtsstandskonflikt 

Bundesstrafprozess 

Verwaltungsstrafrecht 

Internationale Rechtshilfe 

Andere Fälle 

TOTAL 61 61 

360 



Bundesgericht 

E. Strafrecht 

Nichtig¬ Staats¬ Verwal- 

keitsbe¬ recht!. tungsge- Revisionen 

Total 

MATERIELLES STRAFRECHT 

StGB allgemeiner Teil 

Strafzumessung 

Bedingter Strafvollzug 

Massnahmen 

Jugendliche und junge Erwachsene 

Übrige Fragen 

28 0 0 0 28 

33 0 0 0 33 

25 0 0 0 25 

5 0 0 0 5 

StGB besonderer Teil 

Delikte gegen Leib und 

Leben 

Vermögensdelikte 

Ehrverletzungen 

Verbrechen und Vergehen 

gegen die Freiheit 

Sittlichkeitsdelikte 

Urkundendelikte 

Andere Delikte 

Strafbestimmungen des SVG 

Strafbestimmungen des Betäubungs¬ 

mittelgesetzes 

Strafbestimmungen anderer Bundes¬ 

gesetze 

Verwaltungsstrafrecht 

64 0 0 0 64 

85 0 0 2 87 

40 0 0 2 42 

6 0 0 0 6 

19 0 0 0 19 

29 0 0 0 29 

79 0 0 1 80 

50 

61 

2 

51 

61 

2 

VERFAHRENSRECHT 

Beweiswürdigung 

Rechtliches Gehör (inkl. Verteidigung) 

Andere Fragen 

3 79 0 2 84 

0 34 0 0 34 

STRAF- UND MASSNAHMENVOLLZUG 

Bedingte Entlassung 

Andere Fragen 

12 

16 

12 

16 

TOTAL 691 143 28 12 874 

F. Bundesstrafgericht 

Bundesstrafprozesse      Gesuche 

0 0 

Total 

0 

Nichtigkeitsbeschwerden  Revisionen usw.    Total 

G. Ausserordantlichar Kassationshof        0 0 0 

B. Freiwillige Gerichtsbarkeit 

Gesuche 

0 

Total 

0 

361 



V. EIDGENÖSSISCHE SCHATZUBGSKOKMISSIOHKH 
m e 
a a. 
a 
m 
<0 
a 

o 
a- 

Schâtsungskreise 10 11 12 13 

1. ZAHL DER GESCHAFTE 

Uebertrag von 1990 

Eingang 1991 

Erledigt 1991 

Uebertrag auf 1992 

.3 13 10 12 6 13 10 17 9 26 6 3 31 
4 - 1 3 4 3 1 2 5 2 3 2 1 
- 8 4 3 2 6 1 1 4 3 5 2 3 

2. ART DER AM 31. DEZEMBER 1991 HANGIGEN GESCHAFTE 

Eisenbahnen 

Elektrische Leitungen 

Nationalstrassan 

Oeffentliche Gebäude 

Rohrleitungsanlagen 

Militärische Anlagen 

Kraftwerke 

PTT 

Flughäfen und Landeplätze 

Schiessanlagen 

ETH 

Wasserbaupolizei ia Hochgebirge 

Natur- und Heiaatschutz 

Wasserkorrektionen 

Lagerung radioaktiver Abfälle 

10 

10 

1 

7 

18 10 

1 

11 


